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MÜNDLICHE ANFRAGE H-0303/03
für die Fragestunde während der Juni-Tagung 2003
gemäß Artikel 43 der Geschäftsordnung
von Lisbeth Grönfeldt Bergman
an die Kommission

Betrifft:Behinderungen des Binnenmarkts für Dienstleistungen

Die Kommission weist in ihrem Bericht über die Lage auf dem Dienstleistungsbinnenmarkt in 
besonderer Weise auf das in Schweden bestehende Verbot für Immobilienagenturen hin, andere 
Aktivitäten wie etwa Vermögensverwaltung, Finanzberatung oder Reinigungsdienste auszuüben. 
Durch diese Regelung werden Immobilienagenturen daran gehindert, sich zu einem vollständigen 
Dienstleister für Eigentumserwerber und -verkäufer zu entwickeln. Ebenso werden dadurch die 
Möglichkeiten begrenzt, Dienstleistungskompetenzen zu exportieren, die zur Entwicklung besserer 
und kostengünstigerer Dienste führen könnten. 

Welche Maßnahmen hat die Kommission ergriffen, um die schwedischen Beschränkungen beim 
Ausbau der Dienstleistungsprodukte von Immobilienagenturen zu beseitigen bzw. welche 
entsprechenden Maßnahmen beabsichtigt sie zu ergreifen?
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